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Veröffentlichung des Beschlusses und des Systems zur Vergütung der 
Aufsichtsratsmitglieder gemäß §§ 113 Abs. 3 iVm. 120a Abs. 2 AktG 

 

Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Continental AG am Freitag, den 
26. April 2024, wurde unter TOP 8 „Beschlussfassung über die Vergütung der 
Aufsichtsratsmitglieder“ eine Bestätigung des bestehenden Systems zur Vergütung 
der Aufsichtsratsmitglieder zur Abstimmung gestellt.  

 

Die Bestätigung des Systems zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder sowie die 
daraus abgeleitete Aufsichtsratsvergütung wurde mit folgendem Ergebnis 
beschlossen: 

 

170.872.732 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 85,43 % 
des Grundkapitals) 

166.950.701 Ja-Stimmen 97,70 % 

3.922.031 Nein-Stimmen 2,30 % 

 
 
Das Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder ist gemäß Beschluss der 
ordentlichen Hauptversammlung der Continental Aktiengesellschaft vom 14. Juli 2020 
und des bestätigenden Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung der 
Continental Aktiengesellschaft vom 26. April 2024 wie folgt ausgestaltet:  

 
Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder der Continental Aktiengesellschaft soll 
zukünftig keine variablen Vergütungskomponenten mehr enthalten, sondern 
ausschließlich aus festen Vergütungsbestandteilen bestehen. Eine Umstellung auf 
eine reine Festvergütung unterstützt die auf eine nachhaltige 
Unternehmensentwicklung bezogene Beratung und Überwachung und entspricht 
außerdem der Anregung G. 18 Satz 1 des neuen DCGK. Nach Auffassung der 
Continental Aktiengesellschaft ist eine reine Festvergütung besser geeignet, die 
Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder zu stärken und ihren Aufwand 
angemessen zu vergüten.  

Die Abschaffung der variablen Vergütungskomponente macht es zur Wahrung des 
bisherigen Vergütungsniveaus erforderlich, die Festvergütung eines 
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Aufsichtsratsmitglieds von derzeit Euro 75.000 auf Euro 180.000 jährlich zu 
erhöhen. Für den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz im Aufsichtsrat sowie 
den Vorsitz und die Mitglieder eines Ausschusses ist auch zukünftig eine erhöhte 
Vergütung vorgesehen. Sie beträgt für den Vorsitz im Aufsichtsrat das 3-fache, für 
den Vorsitz im Prüfungsausschuss das 2,5-fache, für den Vorsitz in einem anderen 
Ausschuss das 2-fache sowie für den stellvertretenden Vorsitz im Aufsichtsrat und 
für die Mitglieder eines Ausschusses das 1,5-fache der regulären Festvergütung 
eines Aufsichtsratsmitglieds.  

Daneben erhält jedes Aufsichtsratsmitglied ein Sitzungsgeld von Euro 1.000 für jede 
Aufsichtsratssitzung, an der das Mitglied persönlich teilnimmt. Dies gilt 
entsprechend für die persönliche Teilnahme an Ausschusssitzungen, die nicht am 
Tage einer Aufsichtsratssitzung stattfinden. Außerdem erhalten die Mitglieder des 
Aufsichtsrats neben der ihnen für die Aufsichtsratstätigkeit zur Last fallenden 
Umsatzsteuer auch ihre baren Auslagen ersetzt. 

Die Höhe und Struktur der zukünftigen Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder der 
Continental Aktiengesellschaft ist im Vergleich zur Vergütung der 
Aufsichtsratsmitglieder anderer DAX30-Gesellschaften marktüblich. Die Continental 
AG geht davon aus, dass die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder – mit Ausnahme 
der reduzierten Vergütung eines einfachen Mitglieds eines Ausschusses – trotz der 
vorgeschlagenen strukturellen Anpassungen der Höhe nach im Wesentlichen 
unverändert bleibt. 

Zukünftig hat die Hauptversammlung mindestens alle vier Jahre über die Vergütung 
der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen, wobei eine bestätigende 
Beschlussfassung zulässig ist. Zum Zwecke dieser Vorlage an die 
Hauptversammlung wird das Vergütungssystem rechtzeitig einer Überprüfung 
unterzogen.  

Die Neuregelung zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder soll erstmals für das 
Geschäftsjahr anwendbar sein, in dem die vorgeschlagene Satzungsänderung 
wirksam wird. 

 

*** 

Die Aufsichtsratsvergütung ist gemäß dieses Systems in § 16 der Satzung geregelt. 

*** 

 

Hannover, 26. April 2024 

Continental Aktiengesellschaft 

Der Vorstand 


